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Beilagezu Nr 196 des GeneralAnzeiger für Halle u den Saalkreis
Donnerstag den 23 Auguſt 1906

Handel und Verkehr
Abermalige Erhöhung der Fleischpreise

wird den Leipz N geschrieben
Steigerung der Sehlachtviehpreise

Aus Chemnitz
Abermals ist eine bedeutende

eingetreten Am Chemnitzer
gchlaahtviehmarkt haben die mittleren Viehpreise für 1 Qualitäten
tür 50 kg Sehlachtgewicht während der ersten 6 sehlachtvieh
märkte im August betragen für Ochsen 85,33 gegen 77,00 im Jahre
1905 und 68,00 im Jahre 1904 für Kühe 81,83 gegen 74,67 bezw
66,33 für Bullen 79,00 gegen 69,17 und 66,67 für Kälber 83,74
gegen 84,27 und 69,63 für Schafe 83,02 gegen 76,09 und 64,15für Schweine 76,50 gegen 76,59 bezw 57,09 Die Preise für Rinder
und Sehafe sind also wesentliech höher als zur gleichen Zeit im Vor

jahr Aueh die Preise für Schweine und Kälber die im vergangenen
Jahre schon abnorm hoch waren steigen abermals und werden
voraussichtlich die vorjährige Höhe noch übersteigen In Anbetracht
dieser hohen Viehpreiso gibt die Chemnitzer Fleischerinnung be
xannt dass sich eine erneute Erhöhnng der Heisehpreise nicht ver
meiden hast

Vom Düsseldorfer Roheiensyndikat Das Roheisensyndikat
nimmt keine Abschlüesse mehr entgegen bis in den nächsten Tagen
die neu erhöhten Roheisenpreise heraus kommen und die Freigabe
des Verkaufes von Puddel und Stahleisen erheisohen Weiter wird

dass der englisehe Markt bedeutend an PFestigkeit ge
wonnen hat da auch Amerika in den letzten Tagen als Käufer auf

ist Die englisohen Roheisenvorräte die sich gegenwärtig
och auf 600000 t belanfen werden eine ganz bedeutende Abnahme
erfahren da die Erledigung der umfangreichen Austuhrabsehlüsse
vor sich geht Die letzten Notierungen sind 73 bis 74 Mk pro
Tonno englisehes Roheisen Nr 3 frei Hafen Ruhrort

Rektrische Zentrale im Saarrerier Es verlautet dass der
Bau einer grossen elektrischen Zentrale im Saarrevier ähnlieh wie
e im rheinisch westfälischen Industriebezirk bestehende unter
Beteiligung von Banken und hervorragenden Industriellen geplant
is und zwar soll der bekannte Bergwerksbesitzer Hugo Stinnes

in Mülheim einer der Hauptbeteiligten sein Das Unternehmen istn für den Staat wegen seines Grubenbesitzes im Saarrevier in

erster Reihe von grossem Interessse
Dio ersten Salpeterftrmen Hamburgs werden zusammentreten

am über die Büldung eines Hamburger Hilfskomitees zu boeraten
dem alle an dem Handel mit Chile beteiligten Firmen beitreten

Durlacher 4proz Anlelhe Bei der Submission auf die 4proz
Anleihe im Betrage von 2 Mill Mk wurden folgende Offerten ab
gegeben Dresdner Bank Mannbeira und Veit L Homburger Karis
ruhe 100,40 Prox Diakontogesellschaft Frankfurt Süddeutsche
Diskontogesellschaft Mannheim Stranes Co Karlarnhe Badische
Bank Mannheim 100,43 Proz L und E Wertheimber Frankfurt
100,77 Proa Delbrück Leo Co Berlin 100,97 Proz

Anleihebestrebungen, Nach einer Meldung des
Daihy Telegraph aus Tokio tritt der Vizegouverneur der Bank

von Japan Takahashi eine Reise nach England und Amerika an
um über die Emission einer Regierungsanleihe von 80 Millionen
Ven für die Operationen in der Mandschurei und wenn die Ver
hältnisse günstig liegen gleichzeitig über die Ersetzung der alten
Anleihen durch neue zu geringerem Zinsfusse zu verhandeln Japan
wird nach einer Meldung desselben Blattes den ganzen ihm ge
hörenden Teil der Mandschurischen Bahn Ende Septewber dem
allgemeinen Verkehr übergeben Die japanische Regierung hat
China nochmals auf das Fehlen von Zollstationen an der Nord
grenze der Mandschurei aufmerksam gemacht

Aktien Malzfabrik Cönnern Der Aufsichtsrat beschloss die
Verteilung von 9 10 Proz Dividende

gchsiscohe Bank, Bärenstein Bez Chemnitz ist unter die
Pariplätze der Sächsischen Bank zu Dresden aufgenommen worden

Dresdner Bankrerein Das Institut gibt bekannt dass es
die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktien der Sächsischen
Diskontobank in Dresden getretenen neuen Dresdner Bankvereins
Aktien verkauft hat und dass der Verkaufsertös einsehliesslich der
vertragsmässigen Dividendenentschädigung von 6 Proz für das
Jahr 1905 1442,40 Mk für die Aktien von 1200 Mk und 360,60 Mfür die Aktien von 300 Mk beträgt Gegen Einlieferung der tür
kraftlos erklärten Dikont Bank Aktien mit Erneuerungs und Divi
dendenscheinen für 1905 bis mit 1907 stehen den Beteiligten die
Beträge an den Kassen des Dresäner Bankvereins zur Verfügung

Die Masehinenfabrik und Mühlenbauanstalt von G Luther
Aktiengesellsehaft in Braunschweig hat einen Auftrag der ge
zamten mechanischen Ausrüstung der umfangreichen Speicherbauten
u Konstanza in Rumänien sowie der grossen Erweiterungsbauten
des Silospeiehers in Genna erhalten

Berliner Frodaktenböeree vom 21 August
Die amtlich festgestelltean Preise waren am Frühmarkt

Weizen neuer inländ 172,00 175 00 M ab Bahn
Roggen ren inländ 151,50 152,00 Mk ab Bahn Oktober

155,50 M

Berliner Börse 2l Amgust 1906

Hater märk meint pomm preuss pos u sechles tein
163 00 175,00 MK mittel 156,00 162,00 Mk gering 150,00 bis
155,00 Mk guter alter über Notiz gehalten russischer mittel u
gering 154 158,00 Mk ab Bahn und frei WagenMais amerik mixed 141,00 143,00 Mk mittet 133,00 bis
1309 ,00 MK runder 131,00 133,00 Mk türxiseh mixed 134,00
bis 137,00 Ax frei Wagen

Gerste inländ Futtergerste mittel u gering 143,00 148,00 MK gute

149,00 161,00 Mk russ u Donau leichte 126,00 128,00 M
amerik 117,00 119,00 Mk ab Bahn und frei Wagen

Erbsen in u ausländ Futterware mittel 154,00 160,00 MK
77 und Taubenerbsen 164,00 180,00 Mk ab Bahn und frei

agen

Weizenmehl 00 22,25 24,50 Mk
Roggenmehl O u 1 19,20 21,50 Mk
Weizenkleie 9,80 10,50 AMK
Roggenkleie 10,10 10,60 Mk

Preise um 2 Uhr nieht amtlich
Weizen Tendenz Fester September 173,25 Mr Oktober

174,25 Mk Dezember 176,00 Mk
Roggen Tendenz Fester September 154,75 Mk Oktober

155,75 MKk Dezember 156,75 Mk
Hafer Teandenz Matter September 147,75 MX Oktober 148,50

Mark Dezember 149,75 Mk
Mais Tendenz Still September 127,00 MK Oktober 127,00 A
Räb öl Tendenz Still August 59,20 AKk Oktober 59,20

Mark Dezember 59,00 Mx Mai 57,45 M
Leipziger Produktenbörse

Locopreise vom 21 August mittags 1 Uhr
Die Preise verstehen sich erste Kosten exkl Provision Cour

tage usw frei Leipzig gegen bare Zahlung
Witterung Veränderlieh

Weizen per 1000 kg netto inländischer alter 171 178 Mk bez
u do neuer 169 174 Mk bez u ausländischer 191 200
Mark bez u B Ruhig

Roggen per 1000 kg netto inländischer 156 160 Mk bez u
aus ländischer 163 Mk B Ruhig

Gerste per 1000 kg netto Braugerste hiesige 157 167 Mk bez u
feinste und auswärtige über Notiz Mahl und Futterwaare

125 150 Mk bez u B
Hafer per 1000 kg netto

bis 158 MK bez u
Ruhig

Mais per 1000 kg netto amerikanischer 139 144 MKk bez u
runder 135 140 Mk bez u Cinquantin 154 164 Mk bez
u B

Raps per 1000 kg netto
Rapskuehen per 100 kg netto 13,75 14,25 Mk bez u B
Räböl robes per 100 kg netto ohne Fass 59,00 Mk nom Fest

und höher

inländ alter AMAk neuer 153
aus ländischer 165 180 Mk bez u B

Knaftee
Hamburg Dienstag 21 August abends 6 Uhr Kakttee

m arkt Good average Santos per September 398 Gd per Dezember 398 Gd per März 40 Gd per Mai 40 d Stetig

Tueker
Magdeburg Dienstag 21 August

zucker 88 Grad ohne Sack 8,70 8,80
Sack Stimmung Stetig Brotratfinade ohne Fass
19,00 Krystallzueker 1 mit Sack Gem Raffinade mitSack 18,50 18,75 Gem Moelis mit Sack 18,00 18 25 Stimmung
Ruhbig Rohzucker 1 Produktion Tranusit trei an Bord Hamburg
per August 18,50 Gd 18,60 Br per September 18,15 Gd 18,25 Brper Oktober 1I7 90 6Gd 18,00 Br per örtober Dezember 17,80 Gd
17,90 Br per Januar März 17,95 Gd 18,05 Br Ruhig stetig

Hamburg Dienstag 21 August abenäs 6 Vr Zueker
markt Räüben Rohzucker I Produkt Basis 889 Rendement neue
UVsance frei an Bord Hamburg per 100 Kilo per August 18,55
per September 18,20 per Oktober 17,90 per Dezember 17,75 per
März 18,00 per Mai 18,15 Ruhig

Zuekerberiehbht Korn
Nachprodukte 75 Grad ohne

ZTahlungs Einstell ungen
Ueber die naohgtodenden Firmee ist das Konakarsrerfanaren erörnet

worden Der Sitz des Konkursgeriohts ist wo uötag in Klammera boei
retügt die Daten sind der Eröttanngstarmia dar Adlaut dar Aa neldetrisc
die erste Gläubigerversamminng und der Präfangstermia
Hotelier G Moder in Bad Nauheim 17/8 89 17/9 17/9
Ingenieur J Deinet in Oberspay Boppard 17/8 899 17/9 17/9
Kolonialwarengeschäft A M vereh Schilling geb Hermann in

Tolkewitz Dresden 18/8 8/9 18/9 18/9
Firma Falk Noack in Halle a S 17/8 5/10 18/9 10/10Bau u Möbeltischlermstr Christ Fr Weizs aeker in Hamburg

18/8 22/9 12/9 10/10
Hausbesitzer u an dalen G Duts cehke in Groseshennersdort

Herrnhut 208 15/9 18/9 18/9Eisfabrik J Mäller in Tanga 188 26/9 10/9 10/10

e

Baumaterialien u Kohlenh A Ed Mittermayer in Landshut
16/8 15/9 14/9 25/9

Dekorationsmaler Franz Peterson Nachlass in Magdeburg I1I88
18/9 18/9 2/10

Firma Jul Iitmann in Mannheim I18/8 14/9 4/9 29/9
Ziegeleib E Schindler in Bergel Ohlau 188 26/9 12/9 10/10
Sschuhfabr H Krummet in Pirmasens 168 22/9 14/9 5/10
Ingenieur Heinrich Georg T7Thofehrn in Plauen 18/8 309

39 20/10
Lederfabrikant J G Hummel in Reutlingen 1858 8/9 189
Kauffrau K Beckmann in Stolp 17/8 17/9 14/9 28/9
Restaurateur u Fleischermstr K O Cl Seifert in Sebreiersgrün

Treuen 208 1/10 8/9 13/10
Fabrikamt A Colsmann in Velvert 178 30/9 8/9 20510

1899

Schiſts bewegungen
Berlin 21 Angust Kaiserliche Marine Lachs ist am

21 August von Tientsin nach Tschifu in See gegangen FHusskbt
Tsingtau ist am 20 August in Shameen eingetroffen Loreley

ist am 21 August in Eregti eingetroffen und an diesem Tage nach
Therapia in See gegangen Schwaben Prinz Adalbert und
Hyäne sind am 20 August von Kiel in See gegangen Grille

ist am 20 August in Warnemünde angekommen und geht am
21 August wieder in See Poststation für Pelikan und die Minen
versuchskommission ist bis auf weiteres Kiel

Friedmann Co Bankgeschäkt
Halle a S Poststr 2

Im freien Verkehr ermittelte Kurse von Kaliwerten
2

Nach An Nach Antrage gebot frage gebot
Adolfsglück abg 140 160 Schieferkaute 1675 725
Albrechtshall S Schlägel u Eisen 70Barbara pfl S 140 Siegfried I 4150 4225Beienrode 7700 7775 Thäringen 61 55Carlsglüuck 375 Verden abg SCarish all 0975 Warmeloh i
Centrum 13001 1350 Wendland 820 850Desdemona 6000 6075 Wülhelmshall 13800 140

Deutschland 5300 5375 Wintershall 12900 13100
Dortmund 475 500Emilienhall 650 690 5090 Adler 8 909Grossherz Sophie 400 Bismareckshall Akt 79 81
Güntershall 4950 5000 Benthe Akt 40Hansa Silberberg 3675 3725 a Kali
Hedwigsglück 270 290 erke Akt 155Heldrungen 3350 3425 prigarieobs all Akt 150
Hermann II 1000 105 09 Hattort 73 75Immenrode 21751 2250 W dburg Ak 96 98Johannashall 950 6025 Krüs gersh Akt 93 95
Juliush all 180 wigshall VorzKaiser Rotbart S 300 Akt 125Königshall 225 Feudl eicherode
Mansfelder Kuxe 1210 Akt 1171 119Prinz Adalver 95Moltkeshall 4251 Ronnenberg Akt 182 185
Neu Wunstort 100Sigmunädshall alte
Ravensberg 1325 Akt 2481 25Sachsen Weimar 13751 1425

ab geschlossen am 22 August 10 Uhr vormittags
Tendenz Still

RechtsAnskunftei des GeneralAnzeiger

Koſtenloſe Auskunft in allen Kechtsfragen

erhalten die Abonenten des General Anzeiger

Vorzeigung der Abonnements Quittung
gegen

jeden Dienstag Donnerstag und Sounabend
nachmittags von ö Uhr

in unſerem Geſchäftshauſe Großze Ulrichſtraße 16
oder Bölbergaſſe Hoſ Aufgang EB ein

Am 21 Auguſt Weißenfels Oberpegel 2,42
Unterpegel 0,16 22 Auguſt Halle unterhalb 1,79 Trotha 1,64
21 Auguſt Bernburg 0,88 Calbe Unterpegel 36 Oberpegel 41,48

Dresden 1,76 Magdeburg 0,90

Waſſerſtände

Berlin Bankdiskont 41/290 Lombardzinsfuss 51/290 Lombarädzinsfuss 3560
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Deue 14 Donnerstag
Amtliche Bekauntmachnng

Polizei Verordnung
betreffend den Verkehr mit verflüſſigten und verdichteten Gaſen

Auf Grund der S 6 12 und 15 des Geſetzes über die Polizei
Verwaltung vom 11 März 1850 Geſetz Samml S 265 der Se 137
139 und 140 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30 Juli 1883 GeſetzSamml S 195 und des Geſetzes vom 8 Juli 1905
betreffend die Koſten der Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen
GeſetzSamml S 317 wird mit Zuſtimmung des Bezirksausſchuſſes

für den Umfang des Regierungsbezirks Merſeburg folgendes verordnet

s 1 SGeltungsbereich der Verordnung
Die gegenwärtige Polizei Verordnung erſtreckt ſich auf den Verkehr mit

Kohlenſäure Ammoniak chlorwaſſerfreier ſchwefliger Säure a ar
oxyd Phosgen Stickorydul Acetylen Grubengas Leuchtgas auch Fett
gas Waſſerſtoff Sauerſtoff Stickſtoff und Luft in verflüſſigtem oder ver
dichtetem Zuſtande

Auf kleine Mengen verflüſſigter oder verdichteter Gaſe bis zu 100 Kubik
zentimetern einſchließlich finden die Beſtimmungen dieſer Verordnung keine
Anwendung

g 2 Zuläſſiger Bauſtoff der Behälter für verflüſſigte und
verdichtete Gaſe

Die nach S 1 unter dieſe Verordnung fallenden verflüſſigten
oder verdichteten Gaſe müſſen in Behältern aus Schweißeiſen Fluß
eiſen Flußſtahl oder Formflußeiſen Stahlformguß oder Gußſtahl
befördert und aufbewahrt werden Chlorkohlenoxyd und verdichtete Gaſe
deren Druck 20 Atmoſphären nicht überſteigt dürfen mit Aus
nahme des Acetylens auch in kupfernen Behältern verflüſſigte Luft darf
nur in nicht gasdicht verſchloſſenen Behältern deren Material beliebig iſt
befördert und aufbewahrt werden

S 3 Anforderungen an die Wandfſtärke und Beſchaffenheit
des Bauſtoffs der Behälter

a Flaſchen
Die Wandſtärken neuer im Verkehr als Flaſchen bezeichneter eiſerner

Behälter für verflüſſigte und verdichtete Gaſe ſind ſo zu bemeſſen daß
ihre ſchwächſte Stelle bei dem Probedruck J 4 nicht über 30 Kilogramm
auf das Quadratmillimeter beanſprucht wird Außerdem muß die aus
der ſchwächſten Stelle der Wandungen und dem Probedruck zu berechnende
Beanſpruchung mindeſtens um ein Drittel unter der Spannung an der
Streckgrenze liegen Bauſtoff deſſen Streckgrenze höher als 45 kg oder
deſſen Dehnung in einer der Faſerrichtungen geringer als 12 mm bei
100 mm Zerreißlänge liegt iſt nicht zuläſſig Als Streckgrenze gilt die
jenige Spannung welche an der Zerreißmaſchine durch Beobachtung klar
erkannt wird im Zweifelsfalle diejenige Spannung welche eine bleibende
Längenänderung des Probeſtreifens über 0,002 der urſprünglichen Länge
gdervorruft

Die Wandſtärke der Behälter muß mindeſtens 3 Millimeter betragen
Neue Behälter müſſen vor ihrer Prüfung und Verwendung ſorgfältig
ausgeglüht werden

Die Ermittlung der Streckgrenze und Dehnung erfolgt durch Zerreiß
proben aus den fertigen Flaſchen Letztere ſind bei Schweißeiſen in
Gruppen von je 200 bei Flußeiſen Flußſtahl Formflußeiſen oder Gußſtahl
nach Schmelzungsnummern geſondert bis zu 200 zur Abnahme zu ſtellen
Aus Gruppenreſten können neue Hauptgruppen bis zu 100 Stück gebildet
werden Aus jeder Gruppe von 200 oder weniger zur Abnahme geſtellten
Flaſchen iſt von dem Prüfenden eine Flaſche für die Prüfungen auszu
wählen Dieſe beſtehen in der Ermittelung der geringſten Wandſtärke
durch Herſtellung von Querſchnitten in drei zur Längsrichtung des Be
hälters ſenkrechten Ebenen in der Vornahme von mindeſtens je ciner
Jerreißprobe in der Längs und Querrichtung des Behälters und von
Biegeproben

Das Abtrennen der Probeſtreifen muß auf kaltem Wege durch ſchneidende
Werkzeuge geſchehen Die Probeſtreifen ſind erforderlichenfalls auf kaltem
Wege vorſichtig gerade zu richten und an den Kanten ſauber zu bearbeiten
Biegeproben dürfen an den Kanten etwas abgerundet werden Die Streifen
müſſen ſich bei der Biegeprobe um einen Dorn deſſen Durchmeſſer bei
Längsſtreifen gleich der dreifachen bei Querſtreifen gleich der ſechsfachen
Blechdicke iſt kalt um /1809 biegen laſſen ohne zu brechen Auf der
äußeren Seite dürfen ſich in der Biegungsſtelle höchſtens Anfänge von
Riſſen zeigen

Genügt eine der Proben nicht erfolgt insbeſondere das Zerreißen einer
Probe außerhalb des mittleren Drittels der Zerreißlänge ohne die vor
geſchriebene Dehnung zu erreichen ſo iſt der Prüfende befugt eine Gegen
probe aus derſelben Flaſche zu entnehmen oder eine zweite Flaſche aus
derſelben Gruppe für die zu wiederholenden Prüfungen aus zuwählen

Falls dabei den Anforderungen nicht entſprochen wird iſt die Gruppe
zurückzuweiſen Die abzunehmenden Flaſchen müſſen frei von erheblichen
Walz und Ziehreifen und von fehlerhaften Stellen ſein

Die Flaſchen dürfen erſt geſtempelt werden nachdem ſie der Druckprobe
F 4 unterworfen worden ſind und gemäß den Beſtimmungen der S 5

und 6 zu keinen Beanſtandungen Anlaß gegeben haben

v Genietete oder geſchweißte eiſerne Behälter
Für genietete oder geſchweißte neue eiſerne Behälter darf nur Fluß

eiſen welches im ausgeglühten Zuſtande die Feſtigkeit von 34 41 kgſqmm
bei mindeſtens 2590 Dehnung oder Schweißeiſen welches im ausge
glühten Zuſtande die Feſtigkeit von mindeſtens 33 kg/gmm in der Quer
faſer bei 1290 Dehmuing und 35 kg qmm in der Langfaſer bei 15
Dehnung gezeigt hat verwendet werden Die Ermittelung der Feſtigkeit
und Dehnung erfolgt an Probeſtreifen von 200 mm Zerreißlänge Die
Prüfungsbeſcheinigungen von Werksingenieuren können mit Ermächtigung
des Regierungs Präſidenten widerruflich als Ausweis für die ſtattgefundene
Feſtigkeitsprüfung anerkannt werden

Die Behälter dürfen beim höchſten Arbeitsdruck S 4 nur mit
ihrer Bruchfeſtigkeit beanſprucht werden Wandungen unter 3 mm ſind
nicht zuläſſig

c Kupferne Behälter
Soweit bei neuen kupfernen Behältern Längs oder Quernähte vor

handen ſind dürfen dieſe nicht ausſchließlich durch Lötung hergeſtellt
werden Die Zugfeſtigkeit des Kupfers darf nur mit 22 kg in Rechnung
geſtellt werden wenn es nicht höhere Feſtigkeit gezeigt hat Die Wandungen
der Behälter dürfen beim höchſten Arbeitsdruck F 4 nur auf dieſer
Feſtigkeit beanſprucht werden

8 4 Druckprobe der Behälter
Jeder neue für verflüſſigte oder verdichtete Gaſe beſtimmte geſchloſſene

Behälter iſt bevor er in den Verkehr gebracht werden darf von einem
Sachverſtändigen J 12 einer Prüfung mit Waſſerdruck zu unterwerfen

Als Probedruck muß bei verflüſſigten Gaſen ſoweit ihr höchſter Arbeits
druck nicht höher als bei 15 Atmoſphären Ueberdruck liegt der doppelte
Betrag des höchſten Arbeitsdrucks in allen anderen Fällen 15 Atmoſphären
mehr als der höchſte Arbeitsdruck angewendet werden Als höchſter Ar
beitsdruck wird bei verflüſſigten Gaſen derjenige bezeichnet welcher ſich
für eine Temperatur von 409 O bei einer Ueberfüllung des Behälters
von 59 aus der erlaubten Maximalfüllung 8 berechnet Hiernach
beträgt der Probedruck für

flüſſige Kohlenſäure 190 Atmoſphären Ueberdruck
ſchweflige Säure 12

flüſſiges Stickoxydul 180
Ammonmiak 30 r
Chlor 22Chlorkohlenoxyd 30

Behälter für verdichtete Gaſe ſind mit dem anderthalbfachen Betrage
ihres Füllungsdrucks jedoch mindeſtens mit einem den Füllungsdruck um
eine Atmoſphäre überſteigenden Druck zu prüfen

Die Behälter müſſen dem Probedruck widerſtehen ohne bleibende
Veränderung der Form und Undichtigkeiten zu zeigen Die Feſtſtellung
der Formveränderungen hat bei ſogenannten Flaſchen an einem mit der
Druchvorrichtung zu verbindenden Meßrohr zu erfolgen Der Probedruck
muß durch Einrichtungen hergeſtellt werden die eine ſtoßfreie Steigerung
des Drucks ermöglichen Die Waſſerdruckprobe aller im Verkehr befind
lichen geſchloſſenen Behälter für verflüſſigte und verdichtete Gaſe iſt
in regelmäſſigen Friſten zu wiederholen Behälter für Chlor ſchwef
lige e und Chlorkohlenoxyd dürfen nicht gefüllt wenn
ſeit dem Tage der letzten Druckprobe mehr als zwei

Generau uzeiger fur Haue und ben Saullreis
für die übrigen verflüſſigten oder verdichteten Gaſe wenn ſeit dem Tage
der letzten Druckprobe mehr als Jahre verfloſſen ſind Die Wieder
holung in kürzeren Friſten iſt zuläffig Für die Höhe des Probedrucks
bei den regelmäßigen Druckproben ſind dieſelben immungen wie für
die erſten Druckproben maßgebend

8 5 Ausrüſtung der Behälter
a Flaſchen müſſen mit folgenden Einrichtungen verſehen ſein
1 mit einer feſt aufgeſchraubten Kappe zum Schutz der Abſperrventile

Als Bauſtoff für die Kappen iſt Schweißeiſen Flußeiſen Formflußeiſen
oder ſchmiedbarer Guß bei kupfernen Verſandgefäßen für Chlorkohlenoxyd
auch Kupfer zuläſſig Die Kappen ſind mit einer Oeffnung zu verſehen

2 mit einer das Rollen verhindernden Vorrichtung die nicht mit der
Kappe verbunden ſein darf r den Verkehr auf Fuhrwerken die mit
einer das Rollen der Flaſchen n Vorrichtung verſehen ſind
iſt die Anbringung einer ſolchen Vorrichtung an den Flaſchen ſelbſt nicht
erforderlich

3 an ſichtbarer Stelle in eingeſchlagener oder erhabener Schrift
mit einer leicht leſerlichen dauerhaften Bezeichnung der Firma oder des
Namens des Eigentümers der laufenden Fabriknummer des Behälters
deſſen Leergewicht einſchließlich Bentil Schutzkappe oder Stopfen
und Fußkranz dem Datum der letzten Prüfung nebſt dem
daneben anzubringenden Stempel des Sachverſtändigen außerdem
mit der Bezeichnung der Art der einzufüllenden Gaſe ſowie
bei verflüſſigten Gaſen mit der Bezeichnung der zuläſſigen Füllung
in Kilogramm bei verdichteten Gaſen des höchſten Füllungsdrucks
Die Bezeichnung der einzufüllenden Gaſe kann durch die chemiſche Formel
erfolgen auch iſt die Bezeichnung mit mehreren Gaſen zuläſſig ſoweit es
ſich um ſolche handelt für welche nach S 6 dasſelbe Anſchlußgewinde ge
ſtattet iſt

Die Bezeichnungen ſind tunlichſt an dem verſtärkten Flaſchenhals an
zubringen Die Entfernung nicht mehr gültiger Bezeichnungen durch
Feilen Hämmer oder auf andere Weiſe darf nicht erfolgen wenn dadurch
eine Verſchwächung der Flaſche unter das rechnungsmäßig zuläſſige oder
feſtgeſetzte Minimalmaß der Wandſtärke herbeigeführt werdeu kann Die
Entfernung der Bezeichnung darf nur an ungefüllten Flaſchen vorgenommen
werden Bezeichnungen die bei den zu wiederholenden Prüfungen nicht
erneuert zu werden brauchen dürfen an dem etwa vorhandenen Schutzkranz
des Flaſchenhalſes anſtatt auf dem Flaſchenhals angebracht werden

Die Angaben über das Leergewicht und zutrefſendenfalls über die zu
läſſige Füllung in Kilogramm ſind bei der Abnahme neuer Flaſchen von
dem Prüfenden bei jeder einzelnen durch Verwiegung feſtzuſtellen bei den
wiederholten Prüfungen durch herausgreifende Verwiegung von mindeſtens
10 der geprüften Flaſchen

Flaſchen für Chlorkohlenoryd dürfen anſtatt mit Ventilen mit
eingeſchraubten Stopfen verſehen werden die jedoch ſo dicht ſchließen
müſſen daß ſich der Jnhalt des Gefäßes nicht durch Geruch
bemerkbar macht Einer Schutzkappe bedürfen ſolche Flaſchen nicht
An Flaſchen für Ammoniak dürfen andere Ventile als ſolche aus Schmiede
eiſen oder Stahl an Flaſchen für Acetylen überall da wo eine Berührung
mit Acetylen in Frage kommt Kupfer oder kupferhaltige Legierungen nicht
verwendet werden

An der Armatur der Flaſche für Sauerſtoff und andere oxydierende
Gaſe ſollen fett und ölhaltiges Dichtungs und Schmiermaterial jedenfalls
andere verbrennliche Stoffe tunlichſt ausgeſchloſſen werden

b Behälter anderer Art abgeſehen von denjenigen für flüſſige Luft
ſind mit einer dauerhaften Bezeichnung der Firma oder des Namens des
Eigentümers einer laufenden Nummer der Bezeichnung des einzufüllenden
verflüſſigten oder verdichteten Gaſes gebotenenfalls der zuläſſigen höchſten
Füllung in Kilogramm und des höchſten Füllungs Arbeits Drucks auf
einem angelöteten oder augenieteten Schilde zu verſehen das derart zu
ſtempeln iſt daß es ohne Verletzung des Stempels nicht entfernt wer
den kann

S 6 Anuſchlußgewinde der Behälter
Die Behälter oder deren Abſperrventile ſowie die Abfüllbehälter in den

Fabriken zur Herſtellung verflüſſigter oder verdichteter Gaſe müſſen mit
Normalgewinde verſehen ſein welches ſo beſchaffen iſt daß Verwechſelungen
der Flaſchen bei der Füllung tunlichſt ausgeſchloſſen werden

as Anſchlußgewinde für Behälter oder deren Abſperrventile für brenn
bare Gaſe wie Waſſerſtoff Leuchtgas Grubengas und Acetylen iſt als
Linksgewinde des für Kohlenſäure eingeführten Rechtsgewindes auszu
führen Die Behälter für alle übrigen Gaſe müſſen Rechtsgewinde haben
dieſes darf das für Kohlenſäureflaſchen übliche Normalgewinde ſein
Chlorflaſchen müſſen einen anderen Gewindedurchmeſſer erhalten

8 7 Beſcheinignngen
Ueber den Befund der erſten und jeder erneuten Prüfung der Behälter

muß von dem zuſtändigen Sachverſtändigen eine Beſcheinigung ausgeſtellt
werden aus welcher gleichzeitig die im S 5 vorgeſchriebenen Angaben zu
erſehen ſind Die jeweilig letzte Beſcheinigung iſt von dem Eigentümer
des Behälters oder von demjenigen welcher die letzte Füllung bewirkt hat
aufzubewahren und den zuſtändigen Behörden auf Verlangen vorzulegen

S 8 Zuläſſige Füllung der Behälter
6 Die zuläſſige höchſte Füllung der Behälter beträgt bei verflüſſigten

aſen

für Kohlenſäure und Stickoxydul 1 Kg Flüſſigkeit für je 1,34 l Faſſungs
raum des Behälters

für Ammoniak 1 kg Flüſſigkeit für je 1,86 I Faſſungsraum des Behälters
für Chlor 1 kg Flüiſigkeit für je 0,8 1 Faſſungsraum des Behälters
für ſchweflige Säure und Chlorkohlenoxyd 1 Kg Flüſſigkeit für je 0,8 1

Faſſungsraum des Behälters
Vor jeder Neufüllung von Behältern iſt durch Verwiegung und Oeffnen

der Ventile feſtzuſtellen daß ſie völlig entleert ſind Werden bemerkenswerte
Unterſchiede im Leergewicht feſtgeſtellt die durch Entleerung und Reinigung
des Behälters nicht beſeitigt werden können ſo ſind die Behälter vor der Neu
füllung dem Sachverſtändigen zur erneuten Feſtſtellung des Leergewichts
etwaiger Abnutzungen und der zuläſſigen Füllung vorzulegen Eine
gründliche Reinigung des Flaſcheninnern iſt auch dann ſtets auszuführen
wenn ſich beim Schütteln der leeren Flaſchen die Anweſenheit von feſten
Beſtandteilen bemerkbar macht namentlich bei Flaſchen für brennbare und
oxydierende Gaſe

Behälter für verdichtetes gelöſtes Aceiylen müſſen ganz mit einer zur
Aufſaugung des Löſungsmittels geeigneten Maſſe gefüllt werden Die
Löſungsmittel dürfen nur in ſolcher Menge in die Flaſche eingefüllt werden
daß die aufſaugende Maſſe nicht tropft Vor der Füllung des Behälters
mit Acetylen iſt die Luft aus ihm zu verdrängen

Verflüſſigtes Acetylen darf nur inſoweit in den Verkehr gebracht werden
als es die Beſtimmungen über den Verkehr mit Sprengſtoffen etwa
geſtatten

Flaſchen für verflüſſigte Gaſe ſind während ihrer Füllung zu verwiegen
und zur Feſtſtellung etwaiger Ueberfüllungen einer nachfolgenden Kontroll
wägung zu unterziehen

8 9 Beſondere Vorſchriften für verdichtete Gaſe
Behälter zur Aufnahme gasförmiger Kohlenſäure und von Grubengas

dürfen mit einem ſolchen Gasdruck in den Verkehr gebracht werden daß
der bei einer Temperaturſteigerung bis zu 409 C erreichte Höchſtdruck
20 Atmoſphären Ueberdruck nicht überſteigt Jeder derartige Behälter muß
mit einer Oeffnung welche die Beſichtigung der Jnnenwandung gefſtattet
einem Sicherheitsventil Waſſerablaßhahn einem Füll bezw Ablaßventil
ſowie mit Manometer verſehen ſein

Verdichteter Sauerſtoff verdichteter Waſſerſtoff und verdichtetes Leucht
gas dürfen mit einem Druck von höchſtens 200 Atmoſphären in den Ver
kehr gebracht werden Sofern der Verkehr in Flaſchen erfolgt dürfen
dieſe eine Länge von höchſtens 2 m und einem lichten Durchmeſſer von
höchſtens 21 em erhalten Auf Verlangen der zuſtändigen Behörde muß
der Nachweis über den in den Behältern vorhandenen Druck ſeitens des
Abſenders durch Anbringung eines richtig zeigenden Manometers erbracht
werden

Verdichtetes Acetylen darf mit höchſtens 2 Atmoſphären Ueberdruck in
den Verkehr gebracht werden

Acetylenlöſungen die in geeigneten poröſen Maſſen aufgeſaugt ſind
dürfen nur ſoviel Acetylen enthalten wie einem Ueberdruck von 10 Atmo
ſphären entſpricht

Verdichteter Sauerſtoff darf höchſtens mit 4 Volumenprozenten Waſſer
ſtoff verdichteter Waſſerſtoff mit höchſtens 2 Volumenprozenten Sauerſtoff
verunreinigt in den Verkehr gebracht werden

23 Auguſt 1908 10 Behandlung gefüllter Behälter
Die mit verflüſſigten oder verdichteten Gaſen Behälter dürfen

nicht und weder der unmittelbaren Einwirkung der Sonnen
ſtrahlen noch anderer Wärmequellen ausgeſetzt werden Der Einwirkung
letzterer Heizkörper Oefen u ſ ſind ſie durch hinreichende Entfernung
oder Schutzwände zu entziehen Der Transport der gefüllten Behälter
auf Fuhrwerken und das Lagern auf Plätzen an denen Menſchen ver
kehren iſt nur ſtatthaft wenn die Behälter zeltartig mit einer Decke von
Segeltuch oder mit einem hölzernen Kaſten überdeckt werden

Das Umfüllen von verflüſſigten oder verdichteten Gaſen in andere Be
lter darf nicht unter Zuhilfenahme vom offenem Feuer oder von Gas
ammen ſondern nur durch Erwärmen mittels feuchter heißer Tücher oder

im Waſſer oder Luftbade erfolgen wenn Vorſorge getroffen iſt daß die
Temperatur des Bades nicht über 400 C ſteigen kann Werden ver
flüſſigte oder verdichtete Gaſe aus Verſandbehältern in ene Gefäßeübergeleitet die nicht für den gleichen Druck gebaut bat wie die Ver

ſandbehälter ſo ſind entweder Reduzierventile zu verwenden oder die Ge
fäße ſind mit einem zuverläſſigen Sicherheitsventil und Manometer zu
verſehen

s 11 Beförderung gefüllter Behälter
Die Beförderung der mit verflüſſigten oder verdichteten Gaſen gefüllten

Behälter auf Fuhrwerken welche gleichzeitig zur Beförderung unbeteiligter
Perſonen benutzt werden iſt verboten ausgenommen von dieſem Verbot
ſind Behälter mit verflüſſigter Luft und Kohlenſäureflaſchen mit
heitsvorrichtungen Behälter mit Sauerſtoff dürfen auf ſolchen V
mitteln befördert werden wenn ihre Wandungen ſo bemeſſen ſind daß ſie
bei dem Füllungsdruck nicht über 7,5 Kilogramm auf das Quadratmilli
meter beanſprucht werden Jede zu ſolchen Zwecken benutzte Sauerſtoff
flaſche muß mit einer Angabe ihrer Wandſtärke und z
druckes verſehen ſein Die Sendung darf nur zuverläſſigen an
vertraut werden

Beſtehende polizeiliche Vorſchriften für die Beförderung der Behälter
auf Eiſenbahnen die dem öffentlichen Verkehr dienen werden hierdurch

nicht berührt aFuhrwerke und Fahrzeuge mit welchen llte Behälter befördertwerden dürfen abgeſehen von der zur Ablteſerrng von Behältern an die

Beſteller erforderlichen Zeit auf Straßen Plätzen und Wegen nicht ohne
Aufſicht gelaſſen werden

s 12 Ernennung der Sachverſtändigen

Die zur Vornahme der in den S 3 4 5 6 v
Prüfungen und zur Ausſtellung von Beſcheinigungen nach S 7Sachverſtändigen ernennt der Regierungs Präſident derſelbe beſtimmt

auch die Stempel deren ſich die Sachverſtändigen zu bedienen haben
Die Beſcheinigungen der in den übrigen Regierungsbezirken zuge

laſſenen Sachverſtändigen werden ohne weiteres anerkannt Das gleiche
gilt hinſichtlich der in anderen Bundesſtaaten zur amtlichen Prüfung imSinne der Ziffern XIIV XLIV b und XI,V der Anlage B Gen
bahnVerkehrsordnung zugelaſſenen Sachverſtändigen Saghoerſtindige des

Auslandes bedürfen der Genehmigung des Miniſter für Handel und

Gewerbe 138 13
Der RegierungsPräſident kann in einzelnen Fällen Ausnahmen von

den Beſtimmungen dieſer Polizei Verordnung gewähren insbeſondere ſoweit
es ſich um Uebergangsbeſtimmungen handelt allgemeine Ausnahmen ſind
mit Ermächtigung des Miniſters für ſeenk und Gewerbe zuläſſig Die
nach S 5 und 6 an die Behälter zu ſtellenden Anforderungen müſſen bei
alten Flaſchen bei ihrer nächſten Neufüllung beachtet werden Die bei Er
laß dieſer Beſtimmungen im Verkehr befindlichen Behälter bleiben unab
hängig von den Anforderungen des S 3 verkehrsberechtigt Die Waſſer
ſtoffflaſchen der Militärverwaltung die laut angebrachtem Stempel nach
den für ſolche Flaſchen beſtehenden beſonderen Beſtimmungen amtlich ge
prüft werden ſind von den Vorſchriften der Z8 3 und 4 ausgenommen

8 14 Gebühren
Für die vorgeſchriebenen Prüfungen können die Sachverſtändigen Ge

bühren nach Maßgabe der nachfolgenden vom Miniſter für Handel und
Gewerbe auf Grund des Geſetzes vom 8 Juli 1905 amml
S 317 genehmigten Gebührenordnung von den Beſitzern der Behälter
beanſpruchen

8 15 Strafbeſtimmnngen
Uebertretungen dieſer Verordnung werden mit Geldbuße bis zum Be

trage von 60 Mark oder im Unvermögensfalle mit entſprechender Haft
beſtraft

s 16 Jnkrafttreten der Verordnung
Durch gegenwärtige Verordunng werden alle früheren Beſtimmungen

über den Verkehr mit verflüſſigten und verdichteten Gaſen ſoweit er nicht
auf Eiſenbahnen ſtattfindet aufgehoben

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft
Merſeburg den 17 September 1905

Der Königliche RegierungsPräſident

J V v Terpitz
Gebührenordnung

zur Polizei Verordnung betr den Verkehr mit verflüſſigten und
und verdichteten Gaſen

Gebühren

A Prüfung des Bauſtoffes neuer Vehälter V
1 Für die Ausführung einer Zerreißprobe nebſt Ermittelung

der Wandſtärken ſowie erforderlichenfalls einer Biegeprobe 6,00
2 Für jede weitere vollſtändige Prüfung nach Ziffer 1 oder

einen zu wiederholenden Teil verſelben 3,00
B Abnahme neuer Behälter

Für die Druckprobe einſchließlich der Verwiegung der Be
hälter und erforderlichenfalls der Ermittelung der zuläſſigen
Füllung
1 von Behältern mit einem 40 nicht überſteigenden Jnhalt

a bei einer Zahl bis zu 20 Behältern 10,00
b für jedes weitere Stück über 20 bis zu 70 Behältern

für das Stück mehr 0,40c für jedes weitere Stück über 70 bis zu 120 Behältern

für bas Stück mehr 0,25d für jedes weitere Stück über 120 Behälter für das

Stück mchr 0,152 von Behältern mit einem 40 überſteigenden nhait
a wenn der Geſamtinhalt der zu prüfenden Behälter bis

b r jedes weitere Liter Jnhalt mehr 0,01
C Regelmäßßig wiederkehrende Unterſuchungen
Für die Druckprobe einſchließlich herausgreifender Ver

wiegung und erforderlichenfalls der Ermittelung der zuläſſigen
Füllung
1 von Behältern mit einem 401 nicht überſteigenden Jnhalt

a bei einer Zahl bis zu 20 Behältern 10,0für jedes weitere Stück über 20 bis zu 70 Behältern

für das Stück mehr 0,20c für jedes weitere Stück über 70 Behälter für das

Stück mehr 0 152 von Behältern mit einem 40 1 überſteigenden Jnhalt
werden Gebühren nach B 2 erhoben

Der prüfende Beamte hat neben den Gebühren Anſpruch auf Erſatz
der verauslagten Fuhrkoſten

Eine beſondere Gebühr für etwaige Reiſen die zur Abſtempelung von
Probeſtücken erforderlich werden iſt außer dem Erſatz von Fuhrkoſten nich
zu beanſpruchen Für die Ausfertigung der Prüfungszeugniſſe die auſ
Verlangen doppelt zu fertigen ſind ſteht dem Prüfenden eine beſonder
Gebühr nicht zu

Die Beſitzer der zu prüfenden Behälter ſind verpflichtet die zu den
Prüfungen nötigen Arbeitskräfte und Vorrichtungen insbeſondere eine
dem S 4 Abſ 4 entſprechende Druckpumpe bereitzuſtellen oder Erſatz der
dem Prüfenden durch eigene Beſchaffung erwachſenden Unkoſten zu leiſten

Die Sachverſtändigen ſind berechtigt die Staffelſätze der Ziffern F
und C an jedem Abnahmetag und bei jedem Wechſel des PrüfungsortesWenn Behälter mit verdichtetem Sauerſtoff Waſſerſtoff oder

in Kiſten befördert oder aufbewahrt werden ſo müſſen dieſe die deut
verdichteter Sauerſtoff u ſ w tragen

von neuem anzuwenden
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